
Beschreibung

Adaptionshilfen dienen dem Behinderungsausgleich, wenn 
infolge einer Krankheit oder Behinderung Geräte und Ge-
genstände des täglichen Lebens nicht mehr zweckentspre-
chend genutzt werden können. Mithilfe der Adaptionshil-
fen können Geräte und Gegenstände, die unabdingbar mit 
der täglichen Lebensführung und Alltagsbewältigung zur 
Befriedigung der Grundbedürfnisse verbunden sind, wieder 
verwendet werden. 

Zu den vertraglich vereinbarten Hilfsmitteln gehören An-
ziehhilfen, Ess- und Trinkhilfen, rutschfeste Unterlagen, 
Greifhilfen, Halter/Halterungen/Greifhilfen für Produkte 
zur Körperhygiene und Schreib-/Lesehilfen.

Benötige ich eine Verordnung?

Ja, eine Verordnung ist erforderlich. Bitte wenden Sie sich 
hierfür an Ihre behandelnde Ärztin oder Ihren behandelnden 
Arzt.

Wie lange ist meine Verordnung gültig?

Die Verordnung ist ab dem Ausstellungsdatum für 28 Tage 
gültig.

Verordnungen aus dem Krankenhaus (im Rahmen des Ent-
lassmanagements) verlieren sieben Tage nach der Kranken-
hausentlassung ihre Gültigkeit, wenn die Versorgung nicht 
innerhalb dieses Zeitraumes aufgenommen wurde.

Wo erhalte ich mein Hilfsmittel?

Sie haben die freie Auswahl unter allen Vertragspartnern 
der hkk. Unsere Hilfsmittelsuche (Suchbegriff: Adaptions-
hilfen) unterstützt Sie bei der Suche nach einem Vertrags-
partner.

Versorgungsablauf

Nach Vorlage der Verordnung nimmt der Vertragspartner 
innerhalb von 48 Stunden Kontakt mit Ihnen auf und nimmt 
eine Bedarfsfeststellung vor (inkl. Erstberatung). Fällt das 
Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, er-
folgt die Kontaktaufnahme spätestens am darauffolgenden 

Werktag. Im Rahmen der Bedarfsfeststellung ist der Ver-
tragspartner verpflichtet, die Vorversorgung bei Ihnen ab-
zufragen. Hierfür kann eine Patientenerklärung unter-
schrieben werden. Die korrekten Angaben zur Vorversor-
gung sind zwingend erforderlich, damit die Kosten durch 
uns übernommen werden können. 

Unser Vertragspartner ist grundsätzlich verpflichtet inner-
halb von drei Werktagen nach Erhalt unserer Kostenzusage 
die verordnete Versorgung inklusive aller Dienst- und Ser-
viceleistungen sicherzustellen. Gleiches gilt für erforderli-
che Reparaturen und Ersatzlieferungen für die gelieferten 
Hilfsmittel. Wünschen Sie einen späteren Liefertermin, so 
ist dieser maßgebend. 

Muss ich eine gesetzliche Zuzahlung leisten?

Ab dem 18. Lebensjahr zahlen Versicherte zehn Prozent 
der Kosten, mindestens fünf Euro und maximal zehn Euro. 
Kinder sind von der Zuzahlung befreit. Ausnahmen gelten 
bei einer Zuzahlungsbefreiung, in diesem Fall sind keine 
gesetzlichen Zuzahlungen erforderlich.

Fallen für mich weitere Kosten an?

Zusätzliche Kosten entstehen für Hilfsmittel, die über das 
Notwendige hinausgehen. Unser Vertragspartner muss  
Ihnen eine hinreichende Auswahl an mehrkostenfreien Hilfs-
mitteln anbieten. Entscheiden Sie sich darüber hinaus für 
ein Mehrkostenprodukt, das über das Maß des Notwendi-
gen hinausgeht, ist die Vereinbarung über die Mehrkosten 
schriftlich zu dokumentieren und die Mehrkosten sind von 
Ihnen zu tragen. 
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